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Die Zukunft unseren Kindern! 
4. Konferenz der Europäischen Umwelt- und Gesundheitsminister im Juni 2004 in Budapest und Europäi-
scher Aktionsplan „Umwelt und Gesundheit 2004 - 2010“  

Vom 23. bis 25. Juni 2004 fand in Bu-
dapest die 4. Konferenz der Europäi-
schen Umwelt- und Gesundheitsminister 
statt.  
Regierungsvertreter 
aus den 52 Staaten der 
Europäischen Region 
der Weltgesundheits-
organisation (WHO), 
Vertreter internationa-
ler Organisationen, 
Wissenschaftler und 
Nichtregierungsorga-
nisationen diskutierten 
über die Zusammen-
hänge zwischen Umwelteinflüssen und 
Gesundheit. Die Europäische Kommis-
sion legte anlässlich der Konferenz ei-
nen eigenen ‚Aktionsplan Umwelt und 
Gesundheit 2004 – 2010’ vor. 

Im vergangenen Jahrhundert hat sich die 
gesundheitliche Situation unserer Kinder 
wesentlich verbessert. Kindersterblich-
keit und lebensbedrohliche Infektions-
krankheiten sind deutlich zurückgegan-
gen, die durchschnittliche Lebenserwar-
tung ist um über 30 Jahre gestiegen. 
Dennoch besteht in vielen Bereichen 
Anlass zur Sorge. Fehlernährung, Be-
wegungsmangel, Luftverunreinigungen 
durch Tabakrauch und Verkehr sowie 
Flug- und Verkehrslärm gefährden die 
Gesundheit. Die Folgen für die Gesund-
heit manifestieren sich oft erst in fortge-
schrittenem Alter in ihrem vollen Aus-
maß. 

Ergebnisse der Budapest-
Konferenz 

Im Mittelpunkt der Konferenz stand der 
Schutz von Kindern vor schädlichen 
Umwelteinflüssen. Die europäischen 
Umwelt- und Gesundheitsminister for-
derten Maßnahmen zur Verringerung der 
Luftverschmutzung, zur Verhütung von 
Unfällen und Verletzungen, zum Schutz 
vor Lärm und gesundheitsgefährdenden 
Chemikalien sowie zur Versorgung mit 
sauberem Trinkwasser. Letztere ist in 
einigen osteuropäischen und zentralasia-
tischen Staaten derzeit nicht flächende-
ckend gewährleistet. 

Wesentliches Ergebnis der Konferenz 
war die Verabschiedung einer Konfe-
renzerklärung und eines Kinderakti-
onsplans. Ergänzend zum Kinderakti-
onsplan wurde ein Maßnahmenkatalog 

zum Schutz der Kinder erarbeitet. Der 
Katalog richtet sich an alle Verwal-
tungsebenen (Bund, Länder, Gemein-
den) und baut auf eine aktive Unterstüt-

zung durch Unternehmen, 
Medien, Lehrer und El-
tern. Die in Budapest 
gefassten Beschlüsse 
betreffen viele Bereiche, 
die auch in der deutschen 
Umweltpolitik Priorität 
haben. In den folgenden 
Absätzen werden einige 
dieser Schwerpunkte kurz 
beschrieben. 

Die Ausrüstung neuer Dieselfahrzeuge 
mit Partikelfiltern wird im Kinderakti-
onsplan gefordert und ist ein zentrales 
Anliegen des Bundesumweltministeri-
ums. In vielen epidemiologischen Stu-
dien wurde nachgewiesen, dass feinste 
Staubpartikel von weniger als einem 
Hundertstel Millimeter Größe Gesund-
heitsbeeinträchtigungen verursachen und 
die durchschnittliche Lebenserwartung 
verringern. Aufgrund ihrer geringen 
Größe dringen sie tief in die Atemwege 
ein und rufen dort Entzündungen hervor. 
Spätfolgen können schwerwiegende 
Erkrankungen des Kreislaufsystems und 
der Atemwege sein. Zu den wichtigsten 
Quellen dieser Partikel zählen Dieselmo-
toren. Durch die in den letzten Jahren 
erfolgte Fortentwicklung der Motortech-
nologie ist zwar die Menge der emittier-
ten größeren Rußpartikel reduziert wor-
den. Eine Abscheidung der gesundheit-
lich relevanteren feinsten Partikel ist 
gegenwärtig jedoch nur mit Partikelfil-
tern möglich, die von den meisten Au-
tomobilherstellern nur als Sonderzube-
hör angeboten werden. 

Die Auswirkungen der meisten heute 
verwendeten Chemikalien auf die Ge-
sundheit des Menschen und die Umwelt 
sind unzureichend untersucht. Deshalb 
hat die Europäische Kommission im 
vergangenen Jahr einen Vorschlag zur 
umfassenden Reform des bestehenden 
EG-Rechts vorgelegt, der kürzlich in 
dieser Zeitschrift beschrieben und disku-
tiert wurde (Lahl U: Chemikaliensicher-
heit für Umwelt und Gesundheit. In 
UMWELT & GESUNDHEIT 2/2004 57-61) 
Danach sollen die Chemikalienprodu-
zenten künftig alle marktrelevanten 
Stoffe auf gefährliche Eigenschaften 

untersuchen und die Ergebnisse den 
Weiterverarbeitern verfügbar machen. 
Die Konferenzerklärung unterstreicht 
die Notwendigkeit, das Chemikalien-
recht im Sinne des Kommissionsvor-
schlags zu reformieren. 

Klimaveränderungen begünstigen das 
Auftreten von Hitzewellen, die für be-
stimmte Bevölkerungsgruppen gravie-
rende gesundheitliche Auswirkungen 
haben können. Besonders betroffen sind 
ältere, pflegebedürftige Menschen und 
Personen mit bestimmten Vorerkran-
kungen (Diabetes, Herz-/Kreislaufer-
krankungen, Erkrankungen des zentralen 
Nervensystems), weil deren Anpas-
sungsfähigkeit eingeschränkt ist. In der 
Konferenzerklärung wird auf die Bedeu-
tung der Ratifizierung und Umsetzung 
des Kyoto-Protokolls als wichtiger 
Schritt zur Begrenzung des Treibhausef-
fektes hingewiesen. Zwischen 1990 und 
2003 konnte in Deutschland ein Rück-
gang der Treibhausgasemissionen um  
19 % erreicht werden. Dieser Rückgang 
entspricht mehr als zwei Dritteln der 
insgesamt von der Europäischen Union 
zu erbringenden Leistung. 

Der ‚Aktionsplan Umwelt und 
Gesundheit 2004 – 2010’  

Am 09. Juni 2004, zwei Wochen vor der 
Budapest-Konferenz, hat die Europäi-
sche Kommission den ‚Aktionsplan 
Umwelt und Gesundheit 2004 – 2010’ 
beschlossen. Er dient der Umsetzung der 
Strategie „Umwelt und Gesundheit“, die 
von der Kommission ein Jahr zuvor 
angenommen worden war. Der Aktions-
plan ist bisher noch nicht in den ein-
schlägigen Gremien des Ministerrats 
und des Europäischen Parlaments bera-
ten worden. Wie sich die Regierungen 
der EU-Mitgliedstaaten dazu stellen und 
ob die Kommissionsvorschläge tatsäch-
lich umgesetzt werden, bleibt daher 
abzuwarten. 

Hinter der Kommissionsinitiative steht 
die Erkenntnis, dass die Chancen stei-
gen, kostenträchtige umweltpolitische 
Maßnahmen durchzusetzen, wenn der 
Nachweis einer schädlichen Wirkung 
überzeugend erbracht wurde und das 
Ausmaß des Schadens präzise beschrie-
ben werden kann. Die mit dem Akronym 
SCALE (SCALE steht für Science, 
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Children, Awareness, Legal instruments 
und Evaluierung) bezeichnete Strategie 
hat das Ziel abzuklären, ob und gegebe-
nenfalls in welchem Umfang ein Zu-
sammenhang zwischen bestimmten 
Krankheiten (siehe unten) und der Be-
lastung der Bevölkerung mit schädlichen 
Stoffen und Stoffgemischen besteht. 
Hierzu sind Untersuchungen vorgesehen 

• zum Eintrag von Schwermetallen und 
langlebigen organischen Stoffen in die 
Umwelt und zur aktuellen Belastung 
der Umwelt mit diesen Stoffen, 

• zur Ermittlung der Belastung der Be-
völkerung mit diesen Stoffen (zum 
Beispiel Gehalt im Blut, sogenanntes 
Human-Biomonitoring) und 

• zur Rolle der Umwelteinflüsse bei der 
Entstehung von Krankheiten wie Al-
lergien, Atemwegserkrankungen bei 
Kindern, neurologischen Entwick-
lungsstörungen sowie Krebs bei Kin-
dern. 

In Deutschland werden vom Umwelt-
bundesamt bereits seit vielen Jahren 
Umweltsurveys durchgeführt, die auch 
die Bestimmung der Belastung der Be-
völkerung mit Schwermetallen und 
einigen organischen Stoffen beinhalten. 
Derzeit werden erstmals repräsentative 
Belastungsdaten von Kindern erhoben 
(Kindersurvey). 

Bewertung 

Wer von der WHO-Konferenz in 
Budapest die Verabschiedung weitrei-
chender, rechtlich verbindlicher 
Maßnahmen und überprüfbarer Ziel-
vorgaben erwartet hatte, wird ent-
täuscht sein. Sowohl bei der Konfe-
renzerklärung als auch beim Kinderakti-
onsplan handelt es sich um unverbindli-
che politische Willenserklärungen. Wei-
terhin ist kritisiert worden, dass die im 
Kinderaktionsplan festgelegten, vier 
vorrangigen Ziele nur qualitativ und 
nicht quantitativ beschrieben sind. 
Schließlich gilt der auf der Konferenz 
vorgelegte Maßnahmenkatalog - im 
Gegensatz zur Konferenzerklärung und 
zum Kinderaktionsplan - nicht einmal 
als offiziell verabschiedetes Dokument, 
sondern lediglich als Orientierungshilfe 
bei der Auswahl geeigneter Maßnah-
men. 

Im Vorfeld der Budapest-Konferenz ist 
auch über die Frage diskutiert worden, 
ob in Zukunft die unverbindlichen Mi-
nistererklärungen durch völkerrechtlich 
verbindliche Konventionen abgelöst 

werden sollten. Während in einem Ent-
wurf der Konferenzerklärung noch da-
von die Rede ist, die ‚Möglichkeit der 
Entwicklung eines legal and more bin-
ding instrument’ zu untersuchen, wurde 
in dem schließlich verabschiedeten 
Text darauf verzichtet, ein rechtsver-
bindliches Instrument (Konvention, 
Protokoll) in Aussicht zu stellen. 
Gleichwohl ist damit zu rechnen, dass 
die Frage anlässlich der Vorbereitung 
der nächsten WHO-Konferenz, die in 
fünf Jahren in Italien stattfinden soll, 
erneut zur Diskussion stehen wird. 

Eine völkerrechtlich bindende Konven-
tion oder ein Protokoll würde den 
WHO-Prozess, der 1989 in Frankfurt 
mit der ersten Konferenz begann und 
über Helsinki (1994) und London (1999) 
nach Budapest führte, nachhaltig verän-
dern. Die Verhandlungen über Konven-
tionen ziehen sich unter anderem wegen 
komplexer nationaler Abstimmungspro-
zesse in der Regel über mehrere Jahre 
hin, zusätzlich nimmt der sich an die 
Zeichnung anschließende Prozess der 
Ratifizierung oft nochmals Jahre in 
Anspruch. Erfahrungsgemäß sind die 
Erfolgsaussichten für das Zustande-
kommen einer Konvention nur dann 
günstig, wenn ein Problem besteht, das 
ausschließlich auf internationaler Ebene 
durch einen völkerrechtlich verbindli-
chen Rechtsakt gelöst werden kann. 
Bekannte Beispiele hierfür aus dem 
Stoffbereich sind die Genfer Luftreinhal-
tekonvention zur Verringerung grenz-
überschreitender Luftverunreinigungen, 
das Kyoto Protokoll zur Eindämmung 
der Klimaveränderungen, das POPs-
Übereinkommen zum Verbot persisten-
ter organischer Schadstoffe oder das 
Montrealer Protokoll zum Schutz der 
Ozonschicht. Im Gegensatz hierzu kön-
nen die in den Konferenzdokumenten 
beschriebenen Defizite im Wesentlichen 
durch rein nationale Maßnahmen besei-
tigt werden, ein zwingender Grund für 
ein international abgestimmtes Vorge-
hen besteht nicht. Damit entfällt aber 
auch der wichtigste Anreiz für Regie-
rungen und Parlamente, eigene Ent-
scheidungsfreiräume aufzugeben und 
sich auf einen für alle verbindlichen 
Maßnahmenkatalog beziehungsweise 
quantitative Zielvorgaben zu einigen. 

Hinzu kommt, dass wegen der Vielfalt 
der betroffenen Rechtsbereiche (betrof-
fen wären unter anderem Infektions-
schutzgesetzgebung, Chemikalienrecht, 
Baurecht, Schul- und Hochschulrecht, 

Verkehrsrecht) eine Regelung im Rah-
men einer einzigen Konvention kaum 
realisierbar sein dürfte. 

Daher ist es legitim die Frage zu stellen, 
welchen Nutzen der WHO-Prozess bis-
lang hatte und ob es sich lohnt, die Serie 
der Konferenzen fortzusetzen. Die Un-
tersuchungen der WHO kommen zu dem 
Ergebnis, dass insbesondere die neuen 
EU-Länder profitiert haben. Die in Folge 
der WHO-Konferenzen aufgestellten 
Aktionspläne haben diesen Ländern 
dabei geholfen, ihre Umwelt- und Ge-
sundheitsstandards an die der alten EU-
Mitgliedstaaten anzugleichen. Weil die 
Europäische Kommission erst im Juni 
2003 eine Strategie ‚Umwelt und Ge-
sundheit’ vorgelegt hat, blieb es dem 
WHO-Prozess überlassen, diese Thema-
tik sektorübergreifend zu behandeln.  

Mit dem Beitritt vieler mittel- und osteu-
ropäischer Staaten zur EU und der Ver-
abschiedung eines eigenen EU-Aktions-
plans durch die Kommission ändern sich 
jedoch zumindest für die EU-Staaten die 
Rahmenbedingungen. Die Mitgliedstaa-
ten werden darauf achten müssen, dass 
sich Kommission und WHO gegenseitig 
unterstützen und eine angemessene 
Arbeitsteilung vereinbaren. Als Beispiel 
könnte der sogenannte CAFE-Prozess 
(CAFE steht für Clean Air for Europe) 
der EU dienen, dessen Ziel die Verbes-
serung der Luftqualität in Europa ist. 
Die WHO hat im Rahmen dieses Pro-
zesses die Aufgabe übernommen, die 
wissenschaftliche Konsensbildung zu 
befördern und wissenschaftliche Bewer-
tungen zu erarbeiten. Die von der Euro-
päischen Kommission vorgeschlagenen 
Luftqualitätsgrenzwerte basieren auf den 
WHO-Bewertungen. Unter der Voraus-
setzung, dass auch in anderen Bereichen 
eine sinnvolle Arbeitsteilung zwischen 
EU und WHO gelingt, ist die Fortset-
zung des Prozesses sinnvoll und not-
wendig. Er bietet auch eine geeignete 
Plattform, den Dialog mit den 
osteuropäischen und zentralasiatischen 
Staaten, die nicht der EU angehören, 
aufrecht zu erhalten und zu vertiefen. 

RegDir Dr. Jörg Lebsanft  
Leiter des Referats Umwelteinwirkun-

gen auf die menschliche Gesundheit 

MinDirig Dr. Wilfried Mahlmann 
Leiter der Unterabteilung Umwelt und 

Gesundheit, Chemikaliensicherheit,  

Bundesministerium für Umwelt, Natur-
schutz und Reaktorsicherheit
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Empfindlichkeit von Kin-
dern gegenüber Umwelt-
schadstoffen 

Hintergrundpapier über spezifi-
sche umweltbedingte Gesund-
heitsrisiken bei Kindern und de-
ren Berücksichtigung bei der Ab-
leitung von Grenzwerten 

Der Schutz 
von Kin-
dern stellt 
für die 
Gesell-
schaft ein 
hohes Gut 
dar. Daher 
wird immer 
wieder 
gefordert, 
dass bei 
der Beur-

teilung umweltbezogener Gesundheitsri-
siken und der Ableitung von Grenzwer-
ten die spezifische Empfindlichkeit von 
Kindern in besonderer Weise berück-
sichtigt wird. Oftmals ist jedoch nicht 
klar, was eigentlich diese „spezielle 
Empfindlichkeit“ im Vergleich zum 
Erwachsenen ausmacht und in welcher 
Art und Weise Kinder bei der Grenz-
wertfindung berücksichtigt werden. 

Auf der Grundlage der Ergebnisse zwei-
er UBA-Forschungsprojekte und des 
kürzlich abgeschlossenen APUG-
Projekts „Empfindlichkeit von Kindern 
gegenüber Schadstoffen“, welches feder-
führend vom Bundesinstitut für Risiko-
bewertung (BfR) gemeinsam mit dem 
Bundesamt für Strahlenschutz (BfS), 
dem Robert Koch-Institut (RKI) und 
dem UBA bearbeitet wurde, ist rechtzei-
tig zur Budapest-Konferenz ein Hinter-
grundpapier erstellt worden. 

Kinderempfindlichkeit differen-
ziert betrachten 

Kinder stellen eine inhomogene Gruppe 
dar, deren Empfindlichkeit, auch bei 
Betrachtung derselben Noxe, in den 
verschiedenen Entwicklungsphasen 
variiert. Hierfür werden im Hinter-
grundpapier verschiedene Beispiele 
aufgeführt. 

Die Ursachen für die Unterschiede 
betreffen zum einen das altersbezogene 
Verhalten von Kindern, das die Exposi-
tion bestimmt (zum Beispiel Schmutz-
aufnahme durch „Hand zu Mund“-

Verhalten von Krabbelkindern). Aber 
auch entwicklungsbedingte körperliche 
Unterschiede mit Auswirkungen auf die 
Wirkung und Ausscheidung einer Sub-
stanz können hier eine Rolle spielen. 
Ebenso ist bekannt, dass die verschiede-
nen Phasen der Organentwicklung zu 
einer veränderten Empfindlichkeit füh-
ren. 

Auch Lärmeinwirkungen oder Strahlung 
in den verschiedenen Formen können 
auf Kinder besondere Effekte haben. 
Über die physiologischen Unterschiede 
hinaus haben auch sozio-ökonomische 
Faktoren einen bedeutenden Einfluss auf 
die Exposition und die Wirkung auf den 
kindlichen Organismus. 

Sicherheitsfaktoren berücksichti-
gen auch die Kinder 

In nahezu allen Feldern, in welchen 
Grenzwerte für Umweltmedien, für 
Expositionen gegenüber Strahlung und 
für Lebensmittel festgelegt werden, wird 
bereits den Besonderheiten des Kindes 
Rechnung getragen. Dies ist in dem 
Hintergrundpapier in einer Tabelle über-
sichtlich dargestellt. 

Im Allgemeinen wird eine Analyse der 
spezifischen Expositionssituation, der 
vorliegenden Studienbefunde zu ge-
sundheitlichen Wirkungen und der (be-
kannten) physiologischen Besonderhei-
ten vorgenommen, um eine angemesse-
ne Grenzwertsetzung, die auch Säuglin-
ge und Kinder berücksichtigt, zu errei-
chen. Für die regulatorische Praxis be-
deutet dies, die spezifische Empfind-
lichkeit von Kindern durch bestimmte 
Sicherheitsfaktoren einzubeziehen. So 
werden Kinder häufig durch einen Fak-
tor für besonders gefährdete oder emp-
findliche Gruppen von bis zu 10 mitbe-
rücksichtigt. Zusätzlich zu diesem Fak-
tor werden oft weitere Faktoren verwen-
det, die auf die besondere Situation von 
Kindern eingehen. 

Werden zum Beispiel Richtwerte für die 
Innenraumluft abgeleitet, werden Kinder 
zusätzlich, aufgrund ihres höheren A-
temminutenvolumens, mit dem Faktor 2 
berücksichtigt. 

Das Hintergrundpapier kann auf den 
Internetseiten 
www.umweltbundesamt.de oder 
www.apug.de (Stichwort „Kinder“) 
heruntergeladen werden. 

Quelle: Umweltmedizinischer Informa-
tionsdienst UMID 2 (2004) 24-5 

Verdummen Chemikalien 
unsere Kinder?  
Eine WWF-Studie fasst neue wissen-
schaftliche Untersuchungen zusammen, 
die zeigen, dass synthetische chemische 
Substanzen die Intelligenz von Kindern 
beeinträchtigen. Die Erkenntnisse offen-
baren in erschreckender Weise, dass 
Chemikalien, denen wir alle ausgesetzt 
sind, die Gehirnentwicklung und Moto-
rik von Kindern schädigen können, und 
zwar schon in Konzentrationen, die 
bereits im menschlichen Blut nachge-
wiesen wurden. 

Beobachtete Auswirkungen von chemi-
schen Substanzen auf die Gehirnent-
wicklung von Kindern weltweit sind 
beispielsweise eine geringere Gedächt-
nisleistung, verminderte visuelle Wahr-
nehmung, weniger entwickelte Bewe-
gungsfähigkeit, sowie geringere Intelli-
genzquotienten. Zusätzlich steigt die 
Zahl von Störungen wie das Aufmerk-
samkeitsdefizitsyndrom (ADS) und 
Autismus an und Chemikalien geraten 
mehr und mehr in Verdacht, auch hier-
bei eine Rolle zu spielen.  

Ein Wissenschaftlergremium aus den 
USA hat geschätzt, dass zehn Prozent 
aller neurologischen Verhaltensstörun-
gen vollständig oder teilweise von Che-
mikalien verursacht sind. 

Chemikalien mit neurotoxischen Effek-
ten sind zum Beispiel die mittlerweile in 
vielen Ländern verbotenen polychlorier-
ten Biphenyle (PCB), und die noch viel-
fach eingesetzten bromierten Flamm-
schutzmittel, die sich in Videos, Fernse-
hern, Computern, Polsterbezügen, Auto-
sitzen und Möbeln befinden. 70 Prozent 
der meistgenutzten Chemikalien wurden 
bisher nicht oder nur unzureichend auf 
ihre Effekte auf Gehirn und Nervensys-
tem getestet. Sie bergen daher ein unbe-
kanntes Risiko für die kindliche Ent-
wicklung. 

„Selbst in Fällen, in denen es Alternati-
ven gibt, versäumt es die herrschende 
Gesetzgebung bisher, gefährliche Che-
mikalien aus dem Verkehr zu ziehen. 
Wenn es um die geistige Entwicklungs-
fähigkeit der nachfolgenden Generatio-
nen geht, müssen wir die Warnsignale 
ernst nehmen und unbedingt vorsorglich 
handeln“, sagt Dr. Ninja Reineke, Che-
mikalienexpertin des WWF. 

Quelle: Chemikalien schädigen Gehirn-
entwicklung von Kindern. WWF-
Presseinfo vom 08. Juni 2004 


